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RICHTLINIE OKV JII / JIII – CUP 2010 
 
Richtlinien betreffend Durchführung: 

1. Der OKV JII/JIII Cup besteht aus 12-16 Prüfungen auf 6-8 Turnierplätzen 

2. Die Prüfungen werden nach dem Reglement des SVPS durchgeführt. 

3. Es wird eine Jahreswertung erstellt mit folgenden Punkten.  

4.   JII JIII 
  1. Rang  20 30 
  2. Rang 19 29 
  3. Rang 18 28 
  ...  … … 
  20.  Rang 1 10 

Teilnahmeberechtigt an der Jahreswertung sind Paare (Reiter/Pferd), deren Reiter 
Mitglieder eines dem OKV angeschlossenen Vereines sind. 

5. Die 10 Bestplatzierten der Jahreswertung erhalten Naturalpreise. Die Preisverteilung 
hierfür, findet am Finaltag im Herbst statt. Preisberechtigt ist nur, wer an der 
Preisverteilung persönlich anwesend ist. 

6. Für die drei Erstplatzierten der Jahrswertung findet ein Final mit Pferdewechsel auf 
Fremdpferden statt, Schwierigkeitsgrad JII. Sollte ein Platzierter nicht mitmachen so 
rückt der Nächstplatzierte (4. ) nach. Jede Konkurrentin, jeder Konkurrent, kann sich 
jährlich nur mit einem Pferd für den Final qualifizieren.  

7. Am Finaltag wird hiermit der JII/JIII – OKV-Meister erkoren. Es werden mindestens 
Gold-Silber-Bronzemedaillen des OKV sowie bestickte Siegerdecken verteilt. 

Mitteilung an die Veranstalter: 
1. Die Veranstalter werden im Spätherbst des vorangegangenen Jahres bestimmt. 

Interessenten melden sich bitte bei: Norbert Hasler, Chef Ressort Springen OKV, 
Mail: nhasler@stutzag.ch 

2. Jede vom Veranstalter durchgeführte JII/JIII Prüfung wird mit Fr. 500.– unterstützt. 
Ausserdem werden die Plaketten (10 pro Prüfung) durch den OKV zur Verfügung 
gestellt. 

Der Veranstalter kann, sobald er eine komplette Rangliste (alle Teilnehmer, nicht nur 
die Klassierten) an den Verantwortlichen des JII/JIII – OKV-Cups geschickt hat, 
diesem auch Rechnung über den Betrag von Fr. 500.--/Prüfung stellen. Resultate und 
Rechnung bitte an : Nicole Josuran-Perret, Farbstrasse 8, 9326 Horn, 
(info@josuran.ch)  

3. Die Prüfungen müssen durch den Veranstalter an einem Samstag oder Sonntag 
durchgeführt werden.  

4. In den Ausschreibungen muss erwähnt sein, dass die Distanzen für Ponies 
angepasst werden. 
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5. Die Sponsoren der OKV JII/JIII Tour dürfen Werbematerial (Flyer, Bandenwerbung) 
auf den Austragungsplätzen auflegen. Auf Wunsch ist ihr LOGO im Programm, 
Veranstalter-Flyer oder der Homepage des Veranstalters zu veröffentlichen. 

6. Der Veranstalter darf die Prüfungen weiterverkaufen. 

 
Diese Richtlinie wurde vom Ressort Springen am 28.01.2010 verabschiedet und tritt am 
1.01.2010 in Kraft.  
 
 
 
Der Veranstalter des Turniers in ………………………….. erklärt sich mit obengenannten 
Punkten einverstanden  
 
Ort /Datum    Name OK-Präsident   Unterschrift OK-Präsident 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


